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im Sinne einer Verjüngung und Reduktion der Dienstdauer,

welche nicht zuletzt für den Zivilschutz — Pfeiler
einer totalen Landesverteidigung — eine besssere

Ausgangsbasis schafft.» Generalstabschef Annasohn: «Die
passiven Massnahmen in Form des Zivilschutzes und
der Massnahmen aller Art bei der Truppe sind
ergänzend unerlässlich. Der Territorialdienst wird
vorläufig seine bisherigen Aufgaben beibehalten. Die
Luftschutztruppen bleiben auch bei der Ausgestaltung
des Zivilschutzes, die ja auf Grund des vom Volke
angenommenen Verfassungsartikels und auf Grund des in

Vorbereitung befindlichen Gesetzes für den Zivilschutz
erfolgen soll, bestehen. Es sind Territorialtruppen,

d. h. zum Terntorialdienst gehörend, die von der
Armee rekrutiert, ausgebildet und verwaltet werden,
um sie als tüchtige Helfer dem Zivilschutz für die

Menschenrettung zur Verfügung zu stellen.
Insbesondere wegen der Herabsetzung des Wehrpflichtalters

und der Aenderung der Altersklassen bedarf es

einer Abänderung des Gesetzes Militärorganisation.
Sie wird dem Referendum unterstehen. Es bedarf eines
Bundesbeschluss für eine neue Truppenordnung, und
es bedarf der Rüstungsprogramme. Bis die Reorganisation

in allen Einzelheiten und bis die Rüstungsprogramme

abgewickelt sind, wird es eine Reihe von Jahren
dauern.» (Auszüge.)

Der Zivilschutzplan der Bundesstadt

Die Stadtregierung von Bern hat soeben ihrem Parlament Sanitatsdienstes ganz allgemein zum Besuch der Samariter-
die Richtlinien zur Kenntnis unterbreitet, nach denen schon und Kameradenhilfekurse aufzurufen. Bei den übrigen Dienst-
jetzt bzw. sobald als möglich im wesentlichen die folgenden zweigen kann man sich vorläufig auf die Ausbildung der
Massnahmen zu treffen sind: höheren Kader und Spezialisten beschränken.

1. Die Zivilschutzunterlagen (Planmaterial. Tabellen usw.
über die Gesamtorganisation und die verschiedenen Dienstzweige,

über Personal, Material, Bevölkerungszahlen tags und

nachts, Verkehrszentren, Brücken, Schutzbauten, Gas, Wasser,
Elektrizität u. a. m) sind als Grundlage für die Führung im
Katastrophenfall unentbehrlich und daher in erster Linie
auszuarbeiten und zum Abschluss zu bringen.

2. Die Ausbildung der Kader und Spezialisten der
verschiedenen Dienstzweige ist vor allem bei den Hauswehren
(Gebäudechefs) und beim Alarm-, Beobachtungs- und
Verbindungsdienst (Bedienungspersonal der Alarmzentralen) zu
fördern. Die Bevölkerung ist sodann zur Verstärkung des

3. Die Grundlage des Schutzes für das Ueberleben einer
Katastrophe und die Durchführung von Rettungsaktionen liegt
nach wie vor bei den Schutzbauten (privater Schutzraum,
öffentliche allgemeine Schutzräume usw.). Ohne diese mit
den notwendigen einfachen Betriebseinrichtungen vorgesehene.i
Bauten, die nach Möglichkeit als Mehrzweckräume erstellt
und eingerichtet werden können, stehen alle noch so gut
vorbereiteten Schutzmassnahmen auf schwachen Füssen; es würde
das notwendige Rückgrat fehlen.

In Ausführung des letztgenannten Grundsatzes ist bereits

zugleich ein Projekt für die Erstellung zusätzlicher öffentlicher
Schutzräume in einer grösseren Kolonie neuer Wohnbauten
ausgearbeitet worden. a.

Rückblick auf die kombinierten Zivilschutzübungen 1959 Oberst i. Gst Henri Klunge

Die kombinierten Zivilschutzübungen haben in den letzten

Jahren in allen Landesteilen einen wertvollen Beitrag zur
Aufklärung von Behörden und Bevölkerung geleistet. Wir
haben den langjährigen Leiter dieser Uebungen, die jeweils
grosser Vorbereitungsarbeiten und verständnisvoller Verhandlungen

mit allen beteiligten Behörden bedürfen, gebeten,

unseren Lesern in einem Rückblick die wichtigsten
Erfahrungen der Uebungen des letzten Jahres zu vermitteln. (Red.)

Im Jahre 1959 fanden folgende kombinierte
Zivilschutzübungen statt: Sion 13. 3.; Neuchâtel 15. 4.;
Olten 24. 4.; Arbon 27. 8.; Biel 15. 9.; Baden 8. 10.;
La Chaux-de-Fonds 15. 10.

Alle Uebungen wurden als vorbereitete, mit allen
Hauptteilnehmern vorbesprochene Uebungen
durchgeführt. Diese Art der Durchführung ist erfahrungsgemäss

die beste für die erste Uebung in einer
Ortschaft, wo es sich doch in erster Linie darum han¬

delt, die Zusammenarbeit zu schulen und die Organisation

zu überprüfen. Später wird man auch noch
die Beurteilung der Lage, die Entschlussfassung und
die Befehlsgebung üben müssen. Dann wird man die

Uebung eher als «Uebung in der freien Führung»
durchführen, soweit das mit den festen Einrichtungen
und vorsorglichen Massnahmen des Zivilschutzes möglich

ist.
Das Jahr 1959 hat uns gestattet, nicht nur wertvolle

Erfahrungen zu sammeln, sondern auch einen
weiteren Schritt für den Ausbau des Zivilschutzes zu
machen. Nachstehend möchte ich einige dieser

Erfahrungen kurz zusammenfassen:
Die Vorbereitungen der Uebung selbst sind sehr

wichtig, ja für eine erste Uebung vielleicht noch wichtiger

als die Durchführung. Diese sich auf Monate
erstreckenden Vorbereitungen geben jedem Teilnehmer

Gelegenheit, sich mit den besonderen Problemen
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